
Private Altersvorsorge

So lesen Sie Ihre Renteninformation.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Eine jährliche Renteninformation der Gesetzlichen Rentenversicherung /  
Deutsche Rentenversicherung Bund (auch Rentenbescheid genannt) erhalten  
gem. § 109 SGB VI alle Versicherten
    ab Vollendung des 27. Lebensjahres, sofern sie 
    mindestens 5 Beitragsjahre aufweisen.
Beginnend mit dem 55. Lebensjahr wird die Renteninformation alle 3 Jahre durch die  
Zusendung einer Rentenauskunft (die u.a. auch einen Versicherungsverlauf enthält) ersetzt.

*Hinweis: 
In den Jahren 2004, 2005, 2006 und 2010 gab es keine Rentenanpassung, d.h. 4 x 0 %.  
2007 wurden die Renten um 0,54 %, 2008 um 1,1 %, 2009 um 2,41 % (Ost: 3,38 %),  
2011 um 0,99 %, 2012 um 2.18 % (Ost: 2,26 %), 2013 um 0,25 % (Ost: 3,29 %),  
2014 um 1,67 % (Ost: 2,53 %), 2015 um 2,1 % (Ost: 2,5 %) und 2016 um 4,25 % (Ost: 5,95 %)  
angepasst. Somit betrug die durchschnittliche Rentenanpassung in den letzten 13 Jahren 
 rund 1,2 % (West) bzw. 1,7% (Ost). 
Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund

Bei den angegebenen Renten handelt es sich um Bruttorenten. 
Durch Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen wird  
die Nettorente deutlich niedriger ausfallen. 

Hier erfahren Sie Ihren aktuellen Rentenanspruch für den Fall der  
vollen Erwerbsminderung – z.B. wenn Sie aus gesundheitlichen  
Gründen nicht mehr arbeiten können. Künftige Rentenanpassungen  
sind unberücksichtigt!

(Renten-) Ansprüche, wenn die Beiträge in die gesetzliche Renten - 
versicherung wie im Durchschnitt der letzten 5 Jahre weiter gezahlt  
werden. Künftige Rentenanpassungen sind unberücksichtigt!

Beispielhaft wird mit einem Anpassungssatz von + 1 % bzw. + 2 % gerechnet. 
In den Jahren 2004 bis 2015 wurden die Renten im Durchschnitt hingegen 
nur mit + 0,94 % (West) angepasst. Lediglich durch die historische Rentenan-
passung im Jahre 2016 gelang es, dieses Ziel mit + 1,2 % (West) zu erreichen. 
Gespiegelt an der Inflationsrate in diesem Zeitraum (gerundet 1,4 %) verbleibt 
immer noch ein Minus. (Quelle: Statistisches Bundesamt)

Ihre Renteninformation weist auf die Notwendigkeit der privaten  
Altersvorsorge hin.



Private Altersvorsorge

Die 2 Kernfragen zu Ihrer Renteninformation:
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Erwerbsminderungsrente:

„Reicht das, um Ihren  
derzeitigen Lebensstandard  
aufrecht zu erhalten?“

Regelaltersrente:

„Können Sie Ihren heutigen Lebensstandard  
aufrecht erhalten und zudem Ihre lang gehegten 
Wünsche im längsten Urlaub Ihres Lebens  
realisieren?“ 

Rente wegen voller Erwerbsminderung

Wären Sie heute wegen gesundheitlicher  
Einschränkungen voll erwerbsgemindert, bekämen  
Sie eine monatliche Rente in Höhe von:

Höhe Ihrer künftigen Regelaltersrente 

Sollten bis zur Regelaltersgrenze Beiträge wie im  
Durchschnitt der letzten 5 Kalenderjahre gezahlt  
werden, bekämen Sie ohne Berücksichtigung von 
Renten anpassungen eine monatliche Rente von: 

Termin   Uhrzeit

Thema

Berater

Volle Erwerbs- 
minderungsrente

0 < 3 Std.
pro Tag

3 < 6 Std.
pro Tag

ab 6 Std.
pro Tag

Halbe Erwerbs- 
minderungsrente

Keine Erwerbs- 
minderungsrente

Hinweis zur Versorgungslücke:

Klären Sie rechtzeitig Ihre persönliche Vorsorgesituation. 

Das Sparkassen-Finanzkonzept hilft Ihnen bei Ihrer  
Entscheidung im Rahmen der ganzheitlichen Beratung. 

Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin.
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